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Goldene Regel für Investitionen statt Schuldenbremse

Beschluss: Annahmemit Änderungen

Das grundgesetzliche Kreditaufnahmeverbot wird abgeschafft.Wir halten daran fest, dass die Schuldenbremse abzuschaffen

ist.

An Stelle der bisherigen Regel ist eine neue Goldene Regel zu setzen, die öffentliche Kredite, Staatsanleihen und Landesanlei-

hen in der Höhe gesellschaftlich gewünschter öffentliche Investitionen zulässt.

 

Der Begriff dieser Investitionen ist unter Beachtung der folgenden Kriterien zu fassen:

• einzuschließen sind Investitionen, die Infrastrukturen der Daseinsvorsorge erhalten, ausbauen oder umbauen.

• einzuschließen sind Ausgaben, die der Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten in Berufen dienen, die Bereiche der

Daseinsvorsorge betreiben.

• einzuschließen sind Investitionen, die den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen reduzieren. Dabei

ist für die jeweilige Investition bezogen auf die Emissionen eine Lebenszyklusbetrachtung anzustellen, der anfängliche

Ausstoß sowiederAusstoß imBetriebundRückbaumussdurcheineüber dieGesamtbetriebsdauer verringertenAusstoß

überkompensiert werden.

• auszuschließen sind Investitionen, die den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen bezogen auf den Le-

benszyklus erhöhen.

• auszuschließen sind Ausgaben für Militär und Rüstung.

• antizyklische Kreditaufnahme in wirtschaftlichen Notlagen und Kreditaufnahmen in Fällen von (Natur)Katastrophen

oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen bleiben zulässig
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